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den geordneten Betrieb, wie eine Persönliche st o ntr olle der
Stationen.

4. Tie nn mittellose Wanderer gewährte Fürsorge besteht in unentgeltlicher
Anweisung don Arde it nnd kostenloser Verabfolgnng von Verpflegung

und T b d a ch. Nsichtannahme Passender Arbeit und mißbräuchliche

Inanspruchnahme der Verpflegung ziepen den zeitweisen oder dauernden

Verlust des Anspruchs auf letztere nach sich,

0. Tie Stationen m ii s s e n in enger und direkter V e r b in -

d u u g mit d e n G e m e i u d e arbeit s n a ch w e i s st e l k c n u u d

k a n tonale n A r b e i t S ä m tern st ep en oder selbst der e i d -

g c n o s s i s ch c n Z e n t r a l st e l l e f ii r A r b e i t s u a ch w e i s

angegliedert e A r b e i t s n a ch w e i s e bilde n.
<1, T e r B und l e i st e t den st a n t o n e n a n die aus der T n r ch -

f ü b rung de r W a n d e r f ü r i o r g e e r w a ch s e u d e n A u S g a -

ben j ä p r I i ch e B e i t r ä g e b i o z u 0 0 ch

Bnsellnnd. Infolge der anhaltenden Teuerung wurden die Armenkassen der
Gemeinden fortgesetzt stark in Anspruch genommen. „Einzelne Armenpflegen
suchten sich dadurch zu helfen, daß ste die Unterstützungen einschränkten," Tas
Neinvermögen der ArmeufoudS hat imdesseu doch in 41 Gemeinden um rund
00,000 Fr, zugenommen und betrug Ende 1013 3,747,000 stfr. Tie Unter,
stütznngsausgaben sämtlicher stassen bciiefen sich auf 033,033 sich. Ter Staat
leistete den Gemeinden Zuschüsse im Betrage von Ullt 700 Fr, im Jahr UUll,
total 10,000 sich, Armcusteuern bezogen 20 Gemeinden, die höchsten stänerkin-
den, Arboldswil und Neigoldswil. Ter Tirektion des Innern gingen nicht
weniger als 03 Beschwerden wegen ungenügender Hilfeleistung der Gemeinde-
armenpflegen zu. Tie meisten kamen aus Städten, namentlich aus Basel, lAuS
dem Bericht der Tirektion des Innern.)

fchibourA. ist. Tra/i ädvolaggn ,1mm In aonuoo clu Urn ml l.Vrmm!
äo anmoäi 20 navomino 1Ü20 nun iuaorgoiinl ian snr In gnostüm 4o In ivnnOko/,

,/r /„ r. II rnggoln In molian ga'ii äogaan il v n nix nun >4

äomi ,-t ion (idoin rntiann nm-cunnivon >!a -zanvoruomont, IBUn ii iunmtn nur
Unr^oiuo ä'uno nulutian äevnnt ton lionuinn ot ton ekinr^on zirnmiinnnuton iton

omnni nnirn, Ii äoinnuän in trmmkai luntian clu loZämo li'nnnintmmo. nvoo nklriini-
lian ä'aao gnrt lion krnin n in oammnne <iu äauuiiloi nuo (nnigorntlaa ginn
vtrvito eutro Unnnistnnoo gmlstilgio ot In clrnrito grivöoi In gragtazänxio äo lstn-
äiAgnoo. gar Unggrontinnnl>'o alüjnntairoi ensin, IVälaenian nn oauoaränt intor-
onntcmni.

N, Veivi//, äirootoar äo i'Iatorionr. lägauäit n iautorgoiIntoar gao io <z-m-

voruomont n'nvnit suix goiain â«> vao l'iingurtnnlo ogioniiim ,io i'nnnintnnoo. Ii
ponnnlt ganvoir car (nmäünor In niünticm nvo,^ ooiii' sto I'nnna rnuoo >ion a ioüiln riln ot
äon invnliäon. lVknln Uasaarnoinont äo oo äornior graset gnr lc> lo^inlntiui> loäornl
ablcho io inukan n aller äo l'nvnnt. Tn Itinotiau äe l'Iuterionr njigrooin n nn

just« vnionr In callntzarntian äon oenvron äo oimrile; olle ne rnnugnern gnn äF
knire njgioi, I,o gröniäontzän Caunoil ä'tZtnt nnuangn gno Io grasol äe rovinian
än rochmo ä'nnninknnoo norn j,rôt gear in nonnjan äe rnnl 1021.

Tvlothurn. B e r i ch t d e s A r m e » d e p arte m e n t s pro 101 0.

Tie staatliche Armenuiuerstützung pro 1010 belief sich auf Fr. 013,323.00. Tavon
entfielen 00,400 Fr. auf die Verwendung des Armensteuerzehutels, 23,373 Ar.
auf Beiträge aus dem Älkoholzehutel, 2370 Fr. auf Beiträge aus dem Grün-
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dungsfonds einer Blindenanstalt, 497,995 Fr. auf Beiträge an kantonale
Anstalten, und 15,999 Fr. als Beitrag an das solothnrnische Lungensanatorium.
Die Arineuausgaben der Bürgergcmeinden des Kantons Solothnril betragen iin
Jahre 1919 799,949 Fr. — Nach den Rapporten der Dberämter ist die Anzahl
der von den Gemeinden unterstützten. Personen von 3518 im Fahre 1913 auf
3377 im Jahre 1919 zurückgegangen, die Gesamtsumme der verabfolgten
Unterstützungen von 951,464 Fr. im Jahre 1913 ans 799,649 Fr. im Jahre 1919

gestiegen. Die Durchführung der interkantonalen Vereinbarung betreffend die

wohnörtliche Notunterstiitznng gibt auch für das Jahr 191!» zn keinen besondern
Bemerkungen Anlast. Die dem Departement zur Kenntnis gelangten privaten
Schenkungen und Vermächtnisse zn gemeinnützigen Zwecken betragen im Jahre
1919 173,927 Fr. Der Verband solothnrnischer Armenerziehungsvereine, der
insgesamt 5323 Mitglieder zählte, versorgte im Jahre 1919 55.3 Kinder. Die
Einnahmen beliefen sich auf 131,359 Fr., die Ausgaben aus 99,333 Fr. -I

Thurgau. Auch hier machte sich infolge der Geldentwertung ein ungewöhnliches

Steigen des UnterstützungsauswandeS bemerkbar. Im Jahr 1914 betrug
er 967,496 Fr. und im Jahr 1919 957,276 Fr. Der Staatsbcitrag belies sich im
Jahr 11114 auf 16,954 Fr. und im Jahr 1919 auf 51,292 Fr. Nur 9 Beschwerden
gelaugten an das Departement des Armenwesens. Der Vehliebr mit den

Armcnbehörden anderer Kantone vollzog sich in befriedigender Weise, der Aus-
laudsverkehr dagegen nicht. Deutschland und Oesterreich stellten die Barunterstützung

für ihre im Kanton niedergelassenen hilfsbedürftigen Angehörigen wegen

des Tiefstandes der Valuta ein oder verweigerten sie. (Ans dem
Rechenschaftsbericht des Regierungsrates über das Jahr 1919.)

Waadt. Das Bure a u c e ntr al d
'

a s s i st a nce in La u s a n n e

blickt auf eine 19-jährige Tätigkeit zurück. Es versteht hie Dienste ein.r Ein-
wohnerarmenpflege fiir die Stadt Lausanne, arbeitet zusammen nut der
kirchlichen Armenfürsorge (cküuuuioch, die ihm auch einen schönen Teil des Kirchen-
almosens abliefert, und will allen Bedürftigen, die sich bei ihm melden, die
Hilfe gewähren, die sich nach Maßgabe seiner Mittel rechtfertigt. Es suchi
den Erkundigungsdienst zu zentralisieren und verfügt heute über 4359 sich auf
Unterstützungsfälle beziehende Dossiers, die nicht nur die Erkundigungen
enthalten, sondern auch Notizen über das, was den Bedürftigen geraten oder von
ihnen gefordert worden ist. Die Unterstützten werden von Diakonissen oder
Besuchsdamen besucht. Dem Bureau untersteht,noch das Nachtasyl, das 1919/2(1
2599 Passauten beherbergte. Das Bureau hat 1413 Mitglieder und verausgabte

im Jahr 1919/29 92,934 Fr., wovon auf Rechnung voie Heimatgemeindeu
rund 45,999 Fr. an Unterstützungen entfallen. Die Verwaltung, inklusive
diejenige des Nachtasyls und die.allgemeinen Unkosten erforderte 33,399 Fr. Direktor

des Bur»ms ist Herr Bauverd-Temmville, ihm ist in Herrn Benoit ein
Adjunkt beigegeben.

Zürich. Auch die zürcherischen Armenausgaben sind im Jahr 1919 wieder
gestiegen, nämlich auf 5,315,542 Fr. bei 13,495 Unterstützungsfällen. Der Staat
leistete an die Armenausgaben der Gemeinden 1,189,529 Fr., bewilligte
freiwilligen Hilfsgesellschaften 56,199 Fr. Beiträge und verausgabte für Spital-,
Arzt-, Verpflegungs-, Entbindungs- und Beerdigungskosten für kantonsfrsmde
Schweizerbürger und Ausländer gemäß dem Bundesgesetz von 1375 und den
einschlägigen Staatsverträgen, sowie für Medikamente an die Polikliniken und
für Verbandmaterial an die chirurgische Poliklinik 427,518 Fr. — Die
Gemeindearmenpflegen hatten sich in ihrem Bericht an die kant. Armendirektion
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speziell über die Verwanötenunterstützungcn und Rückerstattungen zu äußern,
sie betrugen 1919 IM,919 Fr. oder 9,93 '/i. der Gesamtunterstützungsausgaben.
Diese summe ließe sich gewiß noch beträchtlich erhöhen, wenn eben nicht, wie
die Armenpflegen selbst bemerken, die Herbeiziehnug der Verwandten mW Nück-

erstattuugspflichtigen zur Erfüllung ihrer Pflicht mit großer Mühe und vielen
Umtrieben verbunden wäre. — In der Ausländerfürsorgc änderten sich die
Verhältnisse gegenüber dem Vorjahre wenig. Heimschaffungen von pflegebedürftigen
Kranken und Kindern nach Rußland und Polen waren überhaupt nicht möglich,
nach andern Ländern sehr erschwert. Ungebührlich lange läßt fortgesetzt die

Uebernahme fürforgebedurstiger Italiener durch ihren Heimatstaat aus sich

warten. Durch ein Kreisschreiben des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartc-
ments vorn 13. November 1919 wurde der Armcndirektion unter anderm
Gelegenheit gegeben, sich betreffend die Kündigung und Erneuerung der
Niederlassungsverträge mit Frankreich, Deutschland und Italien zu äußern. Die
Forderungen, die sie in ihrer Veruehinlassung erhob, gingen auf Abstellung der

unwürdigen Verschleppung des Ucbernahmeverfabrens, Ersatzpflicht des Hei-
matstaates für alle Unterstützungsauslagen, die während dieses Verfahrens
entstehen; Beseitigung der Unbilligkeit des herrschenden Gegcnseitigkeitsgrundsatzes
in der Fürsorge fiir nicht transportfähige Kranke; sachgemäße Weiterbildung
der internationalen Ariucnsiirsorge unter Beachtung des interkantonalen

Armenrechts und im richtigen Verhältnis zu diesem, d. h. Beseitigung und
Vermeidung irgendwelcher Besserstellung der Ausländer gegenüber den eigenen
Bürgern; Einrichtung einer möglichst durchgreifenden internationalen Rechtshilfe

zur Verwirklichung der Verwandtenunterstiitzungspflicht. — Im Anschluß
an die Iahresbcrichterstattung der Gemeindcarmenpflcgen wurde dem Wunsch
nach einem rascheren Gang der Armengesetzrevision von verschiedenen seilen
Ausdruck gegeben. Ferner wurde die Vermehrung der staatlichen Anstaltsplätz"
und die Schaffung einer staatlichen Anstalt fiir sittlich entgleiste Mädchen als
dringendes Bedürfnis bezeichnet. Endlich wurde die Möglichkeit einer Aus
dehnung des Anwendungsbereiches des Wirtshansverbots über die Wohngemeinde

hinaus postuliert. Die BezirkSarmcnpflegen erledigten 139 Beschwerden,
bei der Armendirektion gingen 35 Beschwerden und Gesuche ein. (Aus dem
Jahresbericht der Direktion des Armenweicns' 1919.)

— Der Unterstütznngsaufwand der Freiwilligen und Einwohne
r a r m cn p fIcgc der Stadt Zürich hat sich im Jahr 1919 infolge

des Preisrückganges, der Lohnerhöhungen und der Aushebung der Rationierung
gegenüber dem Vorjahre: 1,117,672 Fr. etwas vermindert: 1,199,579 Fr. Nach

Abzug der Ausgaben für die Einwohnerarmcnpflege, die Dbdachlofen- und
Flottantenfürsorge, sowie der Beiträge an Fürsorgestellen beläuft sich die Gc-
famtunterstützung fiir Niedergelassene auf 897,138 Fr. Bei 2933 Unterstützungsfällen

trifft es auf den einzelnen Fall 323 Fr. Von der Gesamtunterstützung
entfallen auf Schweizer 993,455 Fr., auf Ausländer 173,732 Fr. Aus eigenen
Mitteln der freiwilligen Armenpflege flössen 339,999 Fr., von den Heimatg"-
meinden der Unterstützten gingen ein 429,599 Fr., von Privaten, Vereinen usw.
97,922 Fr. und von Angehörigen der Unterstützten 49,478 Fr. — Am 29. Juni
1919 bezog die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege ihr neues, großes
Verwaltungsgebäude. Das Sekretariat wurde um einen Funktionär vermehrt, so

daß nun 7 Dekretäre sich in die Arbeit teilen. Dazu kommen zwei Jnspektor-
innen, vier Informatoren, ein Kanzlist und sechs Kanzlistinnen. Eine bedeutsame

und, wie uns scheint, auch armenpflegerisch sehr Wohl begründete Neuerung
in der Geschäftsverteilung wurde dadurch eingeführt, daß die einzelnen Fälle
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den Sekretären nicht mehr quartierweise, sondern nach der Heimatzuqehörigkeit
der Unterstützten zugewiesen werden. — Der Fonds für ein Altersheim für
Niedergelassene wurde im Jahr l919 wieder geäufnet, so daß im Jahr 1920 das

Projekt ausgeführt werden konnte. — Die Arbeitsstelle für Gebrechliche, die

unter dem Patronat der Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege steht, schließt

ihre Rechnung mit einem Fehlbetrag von 8258 Fr. ab. Diese neue Institution
wirkt aber so außerordentlich wohltätig, daß dringend zu wünschen ist, es möchten
sich noch mehr Gönner finden, die den jährlichen Ausfall decken helfen. Auch zur
Nachahmung in andern Städten darf sie aufs wärmste empfohlen werden. A.

Literatur.
Paul Fliickigcr, Die bürgerliche Armenpflege im Kanton Bern.

(Berner juristische Dissertation 1620.) Keine Verlagsangabe.
Der Kanton Bern hat zurzeit neben vielen Burgcrgcmeinden, die sich nur noch als

Nealkorporationcn beteiligen, noch insgesamt 49 Gemeinden, die sich der heimatlichen
Armcnfürsorge widmen. Ihre Verteilung nach den verschiedenen Landcsgegcnden ist
eine sehr unregelmäßige. An hinterster Stelle steht das Emmental, das nur mehr in
einer einzigen Gemeinde bürgerliche Armenpflege kennt, Im Mittelland findet sie sich

einzig in den Zünften der Stadt Bern. Das Oberland schließt sich an mit zwei
Gemeinwesen, einem städtischen und einem ländlichen, der Obcrnnrgau mit zwei
Stadtgemeinden. Im Seeland steigt die Zahl auf 12 und erreicht ini Jura die größte Dichte,
allerdings nach Bezirken verschieden, mit insgesamt 39 Burgcrgcmcindcn.

Das sind die im Verhältnis zum Ganzen nur kümmerlichen Ueberreste eines
Armenprinzips, das eben im Kanton Bern als allgemeines ausgehört hat, um dem
Ortsprinzip Platz zu machen. Allein es lohnt sich doch, wie die 14ä Seiten starke Untersuchung
zeigt, einmal die bürgerliche Armenpflege im Kanton Bern systematisch darzustellen,
wobei die ruhige und sachliche Art der Betrachtung dem Werke nur zum Vorteil gereicht.

In einem I. allgemeinen Teil untersucht der Verfasser zuerst die rechtliche Natur
des Anspruchs des Armen aus Unterstützung, wobei die Entwicklung der Frage im Kanton

Bern, die geltende Gesetzgebung, das Verhältnis von Art. 328 ff. Z. G. B. zum
Armcngcsetz und das Verhältnis von Armcnunterstützung und Burgcrnutzcn bcspro-
chen werden. .Hieraus wird die Entwicklung der bürgerlichen Armenpflege im Kanton
Bern untersucht, wobei die Schcnk'sche Armcnresorm von 18ê>7 als Markstein gilt. Endlich

wird die Stellung der bürgerlichen Armenpsbcgc im Syüem der Armenpflege
hervorgehoben, wobei eine subjektive' und eine objektive Abgrenzung festgestellt werden.
Im II. besondern Teil geht die Arbeit zuerst aus die Feststellung der verfassungsmäßigen

und gesetzlichen Grundlagen der bürgerlichen Armenpflege (Verfassung von
1893, Armcngcsetz von 1897, andere Gesetze). Als Subjekt der bürgerlichen Armenpflege

kommen zur Besprechung die 'Burgergemeindc, die Organe, der Einfluß des
Staates und — als etwas eigenartiges, das andern Kantonen jedenfalls vollständig
fehlt — die Korporationen (Gesellschaften oder Zünfte) der Stadt Bern, sim western
wird von der Klassifikation der Armen, für die Burgergemeinde insbesondere, sowie
der Einfluß der Aufnahme auf den Etat der Unterstützten gesprochen. Die Mittel der
bürgerlichen Armenpflege bestehen aus dem bürgerlichen Armengut, den Leistungen des
Staates, der bürgerlichen Nutzungsgütcr und nicht spezifisch bürgerlichen Mitteln.
Schließlich wird noch über den spezifischen Charakter der bürgerlichen Armenpflege
gesprochen, wobei die gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben, die Art und Weise der
Lösung und die Vorteile und Mängel der bürgerlichen Armenpflege sachliche Würdigung

finden.
Die ganze Arbeit ist auf fleißigem Snchstudium aufgebaut und wird nicht nur

die Burgcrgemeinden und ihre Verwaltungen, sondern auch den praktischen Armen-
Pfleger wie den Armenpolitiker interessieren; sie zeigt auch nachdrücklich, daß im Ar-
menwcscn das historische Denken nicht einfach ignoriert werden kann. D.

Cine patentierte Lehrerin und
eine diplomierte Kindergärtnerin
suchen auf Ostern nächslhin passende
Stellen in christliche Anstalt. Schule
oder Privathaus. Knabener;iehuugs-
Anstalt Grube, Niederwangen

Mr mehrere kleine Kinder (Knaben und
Mädchen des I. und 2. Lebensjahres) werden

Adoptivxlätzchen

der Ämtsvormundschaft Zürich. 3

Tenin
Von Dr. A. Charasch.

Preis Fr. 2.50.

Art. Institut Orell Fttftli, Zürich.

Vuchdruckerei „Effingerhof N.-V." in Brngg.
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